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§ 18 AußStrG Mündliche
Verhandlung

 AußStrG - Außerstreitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Sofern eine mündliche Verhandlung nicht zwingend vorgeschrieben ist, steht es dem Gericht frei, eine

Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung über die ganze Sache oder einzelne Punkte mit den vom

Verhandlungsgegenstand betroffenen Parteien anzuordnen, wenn es dies zur Beschleunigung des Verfahrens,

Erhebung des Sachverhalts oder Erörterung von Rechtsfragen für zweckmäßig erachtet. Auch wenn eine

Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung abgehalten wurde, ist das Gericht nicht gehalten, im weiteren Verfahren

mündlich zu verhandeln.

2. (2)Das Gericht kann eine Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung ohne persönliche Anwesenheit von Parteien,

ihren Vertretern und sonst der Verhandlung beizuziehenden Personen unter Verwendung geeigneter technischer

Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchführen. Voraussetzung ist, dass diese Vorgangsweise

unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie tunlich ist, die technischen Voraussetzungen vorhanden sind,

um die Tagsatzung verfahrenskonform abzuhalten, und nicht eine Partei innerhalb einer vom Gericht

festgesetzten angemessenen Frist dem angekündigten Vorgehen widerspricht oder die ausdrückliche

Zustimmung der Parteien dazu vorliegt. Die Parteien können eine solche Vorgangsweise bei Gericht lediglich

anregen.

3. (3)In Verfahren in Ehe- und Kindschaftsangelegenheiten sowie in Verlassenschaftsverfahren dürfen Parteien nur

dann unter Verwendung geeigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung an einer

nach Abs. 2 anberaumten Tagsatzung teilnehmen, wenn sie, unbeschadet des § 6 Abs. 3, durch einen

Rechtsanwalt oder Notar vertreten sind.
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